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1
Tarifbindung

Die WSI-Befragung von Betriebsräten
2004/051 bestätigt: Nach wie vor besteht ei-
ne hohe Tarifbindung in den Betrieben der
Privatwirtschaft. Knapp drei Viertel (72 %)
der Betriebe werden von Tarifverträgen er-
fasst, darunter 53 % durch Flächentarifver-
träge (Branchen- bzw.Verbandstarifverträ-
ge), 13 % durch Firmen- oder Haustarif-
verträge und 6 % durch eine Kombination
von Branchen- und Firmentarifverträgen
(Tabelle 1). Immerhin 29 % der Betriebsrä-
te geben an, dass für ihren Betrieb keine Ta-
rifbindung besteht. Die Befragung bestätigt
das bekannte Ost/West-Gefälle: In Ost-
deutschland besteht für einen deutlich
größeren Anteil der Betriebe (38 %) als in
Westdeutschland (27 %) keine Tarifbin-
dung, zugleich fällt auch das Gewicht des
Flächentarifvertrages deutlich geringer aus
(West: 54 %; Ost: 44 %).

Angesichts der tendenziell rückläufigen
Tarifbindung stellt sich die Frage nach den
Ursachen für die Nicht-Tarifbindung in den
genannten 29 % der Betriebe (Tabelle 1).
Davon hat in drei Viertel der West-Betriebe
(75 %) nach Angaben der Betriebsräte nie
eine Tarifbindung bestanden, in knapp ei-
nem Fünftel (18 %) wurde die Tarifbin-
dung durch den Arbeitgeber aufgelöst, und
knapp 10 % nennen andere Gründe. Die
Auflösung der Tarifbindung hat sich seit
Mitte der 90er Jahre beschleunigt: In der
Hälfte der betroffenen Betriebe (52 %) ge-
schah dies in den vergangenen fünf Jahren
mit Schwerpunkten in den Jahren 2000
und 2004. In den Ost-Betrieben ist es ledig-
lich die Hälfte der Betriebe, die nie eine Ta-
rifbindung hatten; immerhin in 28 % der
Fälle lösten die Arbeitgeber die Tarifbin-
dung auf. Dies geschah weit überwiegend
(70 %) in den Jahren 1996 bis 2000. In
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1 Ein Unterschied zu den früheren Befragungen ist
insbesondere der Wechsel von der schriftlichen
(postalischen) Befragung zur Telefonbefragung,
der eine Reihe von Änderungen von der Stichpro-
benziehung bis zur Art der Fragestellungen nach
sich zog (vgl. den Beitrag von Schäfer in diesem
Heft). Nicht zuletzt aufgrund dieser Umstellung
verzichten wir in diesem Beitrag darauf, einen 
systematischen Vergleich mit den Ergebnissen 
der früheren Befragungen herzustellen (Bispinck
2001; Bispinck/Schulten 2003).

Tabelle 1: Tarifbindung allgemein und in ausgegliederten Betrieben 
– Angaben der Betriebsräte in % –
Tarifbindung allgemein Gesamt West Ost
Mit Tarifbindung 72 73 61
– durch Branchen-TV 53 54 44
– durch Firmen-TV 13 13 11
– durch Firmen- und Branchen-TV 6 6 6
Ohne Tarifbindung 29 27 38
davon mit Orientierung am Tarif
– ja 77 77 74
– nein 22 22 26
Tarifbindung in ausgegliederten Betrieben
bisherige Tarifbindung gilt weiter 31 29 46
Tarifbindung läuft aus 13 13 14
anderer Tarifvertrag 46 47 35
keine Information 9 10 4

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
Hans Böckler
Stiftung
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knapp einem Viertel der Betriebe liegen an-
dere Gründe für fehlende Tarifbindung vor,
die aber nicht im Einzelnen erfragt wurden.

Betriebe, die nicht tarifgebunden sind,
orientieren sich gleichwohl mit großer
Mehrheit am „branchenüblichen Tarif“.
Nach Angaben der Betriebsräte ist dies in
77 % der Betriebe der Fall. In besonders
hohem Maße (95 %) gilt dies für die tarif-
ungebundenen Betriebe mit 500 bis unter
1.000 Beschäftigten. Bei Betrieben, die 
sich explizit nicht am branchenüblichen
Tarif orientieren, fallen die Arbeits- und
Einkommensbedingungen mehrheitlich
schlechter aus. In 70 % der Fälle ist die Ver-
gütung niedriger, nur in 21 % dagegen
höher. Im Osten sieht es noch ungünstiger
aus (88 % zu 12 %). Bei der Arbeitszeit sind
die Verhältnisse demgegenüber etwas aus-
gewogener: In 42 % der nicht tarifgebun-
denen Betriebe ist sie länger, in 50 % ist sie
gleich, lediglich in 1 % ist sie kürzer; der
Rest konnte dazu keine Angaben machen.
Bei den sonstigen Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen geben zwei Drittel (65
%) der Betriebsräte an, dass sie schlechter
ausfallen, ein knappes Fünftel (18 %) hält
sie für besser.

Im Zusammenhang mit Tarifbindung
und Tariftreue ist auch die Frage von In-
teresse, wie sich im Fall der Ausgliederung
von Betriebsteilen oder Tätigkeiten, die
tariflichen Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen verändern. Jeder fünfte Be-
triebsrat gibt an, dass es in den vergange-
nen zwei Jahren solche Ausgliederungen
gegeben hat. Im Osten liegt der Anteil mit
12 % deutlich niedriger als im Westen mit
22 %. In Betrieben mit mehr als 500 Be-
schäftigten steigt dieser Anteil auf 30 %
bis zu knapp 60 %. Die Branchen sind al-
le relativ gleichmäßig von diesem Phäno-
men betroffen. Immerhin in einem knap-
pen Drittel der Fälle (31%) ändert sich
durch die Ausgliederung an der Tarifbin-
dung nichts. In knapp der Hälfte der Be-
triebe (46 %) wird ein anderer Tarifver-
trag gültig. In 13 % ist der alte Tarifvertrag
nach dem Ende der Nachwirkungsfrist
nicht mehr gültig. In den restlichen 10 %
der Fälle liegen keine verwertbaren Infor-
mationen vor. Das heißt, dass die Ausglie-
derung von Betriebsteilen keineswegs
zwangsläufig mit dem Verlust von Tarif-
bindung einhergeht. Lediglich von einer
Minderheit wird die Tarifbindung (zu-
nächst) aufgegeben.

2
Über- und untertarifliche
Leistungen

Seit Jahren beobachten wir eine anhalten-
de negative Lohndrift, die nicht zuletzt
auch auf den Abbau übertariflicher Leis-
tungen zurückzuführen ist (Bispinck/WSI-
Tarifarchiv 2005b). Dies wird auch in der
aktuellen Betriebsrätebefragung deutlich:
59 % der Betriebsräte geben an, dass in den
Betrieben übertarifliche Leistungen gezahlt
werden (Tabelle 2). In der vorausgegange-
nen Befragung waren es immerhin noch
63 %. In den westdeutschen Betrieben sind
es 63 %, im Osten dagegen nur 32 % der
Betriebe. Dabei lässt sich tendenziell eine
Abhängigkeit von der Betriebsgröße fest-
stellen; in den Kleinbetrieben mit 20 bis 49
Beschäftigten gibt es zu rund 50 % überta-
rifliche Leistungen, in den Großbetrieben
von 1.000 bis unter 2.000 Beschäftigten
sind es über 80 %. Besonders häufig sind
solche Leistungen im Kredit- und Versiche-
rungsgewerbe (72 %), während dies bei
den sonstigen privaten und öffentlichen
Dienstleistungen nur bei einer Minderheit
der Betriebe (35 %) der Fall ist.

Ein gutes Viertel (27 %) der Betriebsrä-
te berichtet über einen Abbau der überta-
riflichen Leistungen in den vergangenen
zwei Jahren, im Osten sind dies deutlich
weniger (10 %). Großbetriebe mit mehr als
2.000 Beschäftigten sind davon stärker be-
troffen als die übrigen Betriebe. Bei den be-
troffenen Bereichen gibt es erkennbare 
Unterschiede zwischen West- und Ost-
deutschland: Im Westen dominiert der 
Abbau von übertariflichen Zulagen und
Zuschlägen (67 %) mit Abstand, gefolgt
vom regulären Lohn/Gehalt (42 %) sowie
den Jahressonderzahlungen (39 %), im
Osten trifft es vorrangig die Jahressonder-
zahlungen, Boni und Prämien (86 %) und

dann die betrieblichen Sozialleistungen
(41 %).

Der Druck auf die Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen hat im Laufe der
vergangenen Jahre zu einem massiven Pro-
zess der Verbetrieblichung der Tarifpolitik
geführt: Um den Druck aufzufangen und
die Tarifstandards grundsätzlich soweit
möglich aufrecht zu erhalten, wurden in
zahlreichen Branchen tarifliche Öffnungs-
klauseln vereinbart, die unter bestimmten
Bedingungen auf Zeit Abweichungen von
den verbindlichen branchenbezogenen ta-
riflichen Regelungen und Leistungen zu-
ließen („kontrollierte Dezentralisierung“,
Bispinck 2004). Gleichwohl gab und gibt 
es immer noch ein erhebliches Maß von
Unterschreitungen bestehender Tarifvor-
schriften. Deren Erfassung ist im Rahmen
einer Betriebsrätebefragung zweifellos
schwierig, weil dies seitens der betriebli-
chen Interessenvertretungen immer auch
das Eingeständnis beinhaltet, die eigenen
Aufgaben nicht richtig erfüllt zu haben. In
der jüngsten Befragung gaben 12 % der Be-
fragten an, dass es in ihrem Betrieb zur Un-
terschreitung tariflicher Standards kommt
(Tabelle 3). Dies ist ein Rückgang gegen-
über den beiden letzten Befragungen um
drei Prozentpunkte. In Westdeutschland
fällt der Anteil mit 11 % erwartungsgemäß
niedriger aus als in Ostdeutschland mit
16 %. Dabei gibt es kaum systematische
Unterschiede in Abhängigkeit von der Be-
triebsgröße. Die Branchenunterschiede fal-
len dagegen deutlich aus: Die sonstigen pri-
vaten und öffentlichen Dienstleistungen
stechen mit einem Anteil von 24 % heraus.
Am unteren Ende rangieren der Handel
(6 %) und der Verkehrs- und Nachrichten-
sektor (1 %).

Die meisten Unterschreitungen finden
sich im Bereich „Lohn- und Gehalt“ mit
81 % der Nennungen, gefolgt von der
Jahressonderzahlung mit 58 %. Arbeits-
zeitregelungen sowie Zulagen und Zu-

Tabelle 2: Freiwillige übertarifliche Bezahlung 
– Angaben der Betriebsräte in % –
Übertarifliche Leistungen Gesamt West Ost
nein 40 36 67
ja 59 63 32
weiß nicht 1 1 1
Abbau übertariflicher Leistungen
nein 73 72 88
ja 27 28 10
weiß nicht – – 2

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
Hans Böckler
Stiftung
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schläge werden jeweils von rund einem
Drittel der Betriebsräte genannt. In Klein-
betrieben dominieren Verstöße gegen
Lohn- und Gehaltsvorschriften, in mittle-
ren und größeren Betrieben spielen zusätz-
lich Abweichungen bei Arbeitszeitregelun-
gen eine größere Rolle.

3
Ertragsabhängige 
Bezahlung

In der Tarifpolitik drängen die Arbeitge-
ber(verbände) seit Jahren auf die verstärk-
te Variabilisierung der tariflichen Entgelt-
bestandteile, insbesondere in Abhängigkeit
vom Betriebsergebnis. In zahlreichen Fir-
mentarifverträgen, aber auch in zwei
großen Branchentarifverträgen (Bankge-
werbe, Chemische Industrie) gibt es Rege-
lungen, die eine solche ertragsabhängige
Gestaltung ermöglichen. Vielfach bezieht
sich dies auf die Jahressonderzahlung, teil-
weise aber auch auf die laufenden Bezüge.

Die aktuelle Betriebsrätebefragung hat
ergeben, dass in einem guten Drittel (36 %)
solche vom Betriebsergebnis abhängigen
Einkommensbestandteile gezahlt werden
(Tabelle 4). Dies ist eine leichte Steigerung
gegenüber der letzten Befragung. In den
größeren und großen Betrieben steigt der
Anteil deutlich an auf bis zu 75 % (Betrie-
be ab 2.000 Beschäftigte).Am stärksten ver-
treten sind solche Regelungen im Bereich
Kredit und Versicherungen (67 %), am
schwächsten im Verbrauchsgütergewerbe
(19 %). Bei den Betrieben mit solchen va-
riablen Einkommensbestandteilen domi-
nieren eindeutig ergebnisabhängige Jahres-
sonderzahlungen; diese Form wird in neun
von zehn Betrieben praktiziert, und zwar in
etwa gleichem Umfang für alle Beschäftig-
ten wie für einzelne Gruppen. Bei den lau-
fenden Bezügen nutzen nur knapp drei von
zehn Betrieben (28 %) die ertragsabhängi-
ge Gestaltung. Der größte Teil (25 %) setzt
dieses Instrument nur für einzelne Grup-
pen von Beschäftigten ein.

In knapp zwei Drittel der Betriebe
(62 %) gibt es schriftliche Vereinbarungen,

die die Einzelheiten dieser Vergütungsform
regeln. In den meisten Fällen handelt es
sich dabei um Betriebsvereinbarungen
(71 %), gefolgt von einzelvertraglichen Re-
gelungen (42 %). Lediglich in 18 % der Be-
triebe gibt es tarifvertragliche Regelungen.
In einigen Betrieben werden diese Rege-
lungsinstrumente auch kombiniert.

4
Tarifliche Öffnungs- und
Differenzierungsklauseln

Im Zuge der fortschreitenden „kontrollier-
ten Dezentralisierung“ der Tarifverträge
hat sich die Zahl der tariflichen Öffnungs-
und Differenzierungsklauseln stark ver-
größert (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2004).
Angesichts der großen Vielfalt, was die Re-
gelungsbereiche und ihre inhaltliche und
formale Ausgestaltung betrifft, kann die
betriebliche Nutzung nur typisiert, nicht
aber bezogen auf die jeweiligen tarifver-
traglichen Besonderheiten in den einzel-
nen Branchen dargestellt werden. Wie be-
reits in den vergangenen Befragungen wur-
den neun Anwendungsbereiche abgefragt.

Rund drei Viertel der tarifgebundenen
Betriebe nutzen nach Angaben der Be-
triebsräte tarifliche Öffnungs- und Diffe-
renzierungsklauseln. Ein Drittel von ihnen
nutzt lediglich eine Klausel, ein weiteres
Drittel immerhin zwei, und ein Fünftel
greift auf drei Öffnungsklauseln zurück.
Immerhin gut 10 % nutzen vier oder mehr
Möglichkeiten der Abweichung von Tarif-
standards (Tabelle 5).

Es zeigt sich auch bei der aktuellen Be-
fragung, dass die Betriebe besonders stark
das tarifliche Flexi-Potenzial bei der Ar-
beitszeitgestaltung ausnutzen (Bispinck/
WSI-Tarifarchiv 2005a). So nimmt über die
Hälfte der Betriebe (51 %) die Möglichkeit
variabler Arbeitszeitgestaltung in An-
spruch; besonders hoch liegt hier der Anteil
im Investitions- und Gebrauchsgüterge-
werbe mit 71 %. An zweiter Stelle folgt die
Möglichkeit der Arbeitszeitverlängerung.
Immerhin 26 % der Betriebe machen da-
von Gebrauch, im Grundstoff- und Pro-
duktionsgütergewerbe sind es sogar 42 %.
Ein weiteres arbeitszeitpolitisches Instru-
ment ist die befristete Arbeitszeitverkür-
zung, von der allerdings deutlich weniger
Betriebe (15 %) Gebrauch gemacht haben.

Die lohn- und gehaltsbezogenen Öff-
nungs- und Differenzierungsklauseln wer-

Tabelle 4: Vom Betriebsergebnis abhängige Einkommensbestandteile
– Angaben der Betriebsräte in % –

Gesamt West Ost
nein 63 63 62
Ja, darunter: 36 36 38
– als Jahressonderzahlung 94 96 88
– als laufende (monatliche) Bezüge 28 31 15
– Sonstiges
bei:

Jahressonderzahlung
– für alle 45 47 32
– für einzelne Gruppen 49 48 56
laufende Bezüge
– für alle 4 4 3
– für einzelne Gruppen 25 27 12

Schriftliche Vereinbarung
– nein 36 41 14
– ja 62 59 79

– tariflich 18 18 22
– Betriebs-/Dienstvereinbarung 71 69 79
– einzelvertraglich 42 46 27

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 3: Unterschreitung von Tarifstandards 
– Angaben der Betriebsräte in % – 

Gesamt West Ost
Nein 88 89 84
Ja 12 11 16
Bereiche:
– Lohn und Gehalt/Eingruppierung 81 80 86
– Jahressonderzahlung 58 62 43
– Arbeitszeiten 34 32 43
– Zulagen, Zuschläge 34 33 35
– Ausbildungsvergütung 7 6 9

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
Hans Böckler
Stiftung
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de Verbetrieblichung ab, und lediglich 5 %
begrüßen den Prozess. Ähnlich skeptisch
sehen dies die Betriebsräte aus dem Han-
del. Positiver als der Durchschnitt schätzen
die Betriebsräte des Kredit- und Versiche-
rungsgewerbes die Entwicklung ein, aber
auch hier halten noch 43 % dies für gene-

Betriebe, die davon Gebrauch machen, auf
40 %. Dieser Effekt tritt bei der Kürzung
bzw. Aussetzung des Urlaubsgeldes bei
schlechter Auftragslage und schwachem
Umsatz nur sehr viel schwächer auf. Aller-
dings führt eine schlechte Gewinnsituation
zu einem kräftigen Anstieg. Keine durch-
gängige Reaktion auf die wirtschaftliche
Lage zeigt die Nutzung von Einstiegstari-
fen. Dies ist insofern plausibel, als die Be-
gründung dafür in der Regel auf Qualifika-
tionsdefizite bzw. Einarbeitungserforder-
nisse der neu Eingestellten verweist.

5
Beurteilung der Ver-
betrieblichung der Tarif-
politik

Der Prozess der Verbetrieblichung wurde
in allen vorangegangenen Befragungen der
Betriebsräte überwiegend skeptisch bis ab-
lehnend beurteilt. Dies hat sich auch in der
jüngsten Betriebsrätebefragung nicht geän-
dert, im Gegenteil: Die kritische Grundhal-
tung hat sich eher noch verstärkt. Lediglich
12 % der befragten Betriebsräte begrüßen
die Verbetrieblichung der Tarifpolitik un-
eingeschränkt. Knapp ein Drittel (30 %)
steht der Entwicklung zwiespältig gegen-
über und mehr als die Hälfte (53 %) hält sie
generell für problematisch (Abbildung 1).

Zu den stärksten Skeptikern gehören
die Betriebsräte aus dem Baugewerbe, rund
zwei Drittel (68%) lehnen die zunehmen-

den weniger genutzt. Ein knappes Fünftel
(19 %) der Betriebe macht von Einstiegs-
tarifen Gebrauch, die für neu Eingestellte
(befristet) abweichende tarifliche Vergü-
tungen vorsehen. In etwa gleich häufig
(17 %) genutzt wird die Möglichkeit, die
Jahressonderzahlung zu kürzen oder aus-
zusetzen, gefolgt von der Aussetzung von
Tariferhöhungen (12 %). Nur schwach ge-
nutzt wird die Möglichkeit der Absenkung
von tariflichen Grundvergütungen (8 %)
bzw. der Kürzung/Aussetzung des Urlaubs-
geldes. Ein Blick auf die Wirtschaftsberei-
che zeigt, dass Betriebe des Baugewerbes
die lohnbezogenen Öffnungsklauseln be-
sonders häufig nutzen.

Differenziert man die Inanspruchnah-
me von Öffnungs- und Differenzierungs-
klauseln nach der wirtschaftlichen Lage der
Betriebe (gemessen an Auftragslage, Um-
satz bzw. Gewinn) ergeben sich interessan-
te Unterschiede:

Die arbeitszeitbezogenen Öffnungsklau-
seln reagieren sehr stark auf die ökonomi-
sche Situation des Betriebs: So wird bei
schlechter Auftragslage und Umsatzent-
wicklung die Möglichkeit zu befristeter Ar-
beitszeitverkürzung mit 45 % bis 50 %
rund drei mal so häufig genutzt wie im
Durchschnitt. Und auch die Möglichkeit
zur Arbeitszeitverlängerung steigt in die-
sen Fällen auf mehr als das Doppelte (54 %
– 58 %). Während im ersten Fall offen-
sichtlich das Motiv der Anpassung des Be-
schäftigungsvolumens an das Auftrags-
und Produktionsvolumen und damit auch
die Beschäftigungssicherung im Vorder-
grund steht, dominiert im zweiten Fall ver-
mutlich das Ziel der Kostensenkung.2 Die
allgemeine Möglichkeit zur variablen Ar-
beitszeitgestaltung reagiert deutlich weni-
ger auf die ökonomischen Kriterien: Ledig-
lich bei schlechter Umsatzentwicklung
steigt die Nutzung um die Hälfte (von
knapp 50 % im Durchschnitt auf rund
75 %).

Bei den lohn- und gehaltsbezogenen
Klauseln ergibt sich folgendes Bild: Das
Aussetzen von Tariferhöhungen nimmt bei
allen drei betrieblichen Kennziffern konti-
nuierlich zu, je schlechter diese ausfallen.
Am stärksten ist dies beim Gewinn: Ist die
Ertragssituation gut, machen rund 5 % der
Betriebe von dieser Möglichkeit Gebrauch;
ist sie schlecht, sind es immerhin mehr als
ein Viertel (28 %). Ähnlich ist der Zusam-
menhang bei der Kürzung bzw.Aussetzung
der Jahressonderzahlung. Bei eher schlech-
ter Gewinnsituation steigt der Anteil der

2 Allerdings wurde in diesem Zusammenhang nicht
gefragt, ob die Arbeitszeitverlängerung auch be-
zahlt wird.

Tabelle 5: Nutzung von tariflichen Öffnungsklauseln 
– Angaben der Betriebsräte in % –

in % aller tarifgebundenen Betriebe
Tarifliche Öffnungsklauseln werden genutzt 75
davon:
– eine Klausel 35
– zwei Klauseln 34
– drei Klauseln 21
– vier und mehr Klauseln 10

Bereiche in % aller tarif- in % der Betriebe, 
gebundenen Betriebe die Öffnungsklauseln 

nutzen
Variable Arbeitszeiten 51 68
Arbeitszeitverlängerung 26 35
Einstiegstarife 19 25
Kürzung/Aussetzung Jahressonderzahlung 17 22
befristete Arbeitszeitverkürzung 15 20
Aussetzen von Tariferhöhungen 12 17
Absenken von tariflichen Grundvergütungen 8 10
Kürzung/Aussetzung des Urlaubsgeldes 6 9
Allgemeine Härtefallklausel 5 7
weitere Klauseln 3 4

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
Hans Böckler
Stiftung
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rell problematisch. Ähnlich sehen es ihre
KollegInnen aus dem Verkehrs- und Nach-
richtenbereich (48 %).

Die Betriebsgröße scheint kein durch-
gängiges Kriterium für die Einschätzung zu
sein: Die skeptischsten Betriebsräte finden
sich in Betrieben mit 500 bis unter 1.000
Beschäftigten („generell problematisch“:
71 %) und in Betrieben mit 50 bis unter
100 Beschäftigten (60 %). Die geringsten
Anteile dieser negativen Einschätzung fin-
den sich in den Kleinbetrieben von 20 bis
unter 50 Beschäftigten, aber auch in den
Großbetrieben ab 2.000 Beschäftigten mit
jeweils 47 %.

Eine weitere Differenzierung nach der
wirtschaftlichen Lage der Betriebe führt
nicht zu eindeutigen Ergebnissen (Ta-
belle 6). Bei allen drei Kennziffern fällt die
Zustimmung besonders gering aus, wenn
die Lage schlecht ist – zwischen 2 % und
6 % Zustimmung gegenüber 12 % im
Durchschnitt. Der umgekehrte Zusam-
menhang (überdurchschnittlich positive
Beurteilung bei guter wirtschaftlicher La-

ge) ist so eindeutig nicht vorhanden. Und
auch bei den anderen beiden Beurteilun-
gen (zwiespältig/generell problematisch)
gibt es keine durchgängige Differenzierung
entlang der wirtschaftlichen Lage. Am
ehesten fällt ins Auge, dass bei guter Lage
der Anteil der Betriebsräte mit dem Urteil
„generell problematisch“ höher als im
Durchschnitt ausfällt. Dies dürfte ein Hin-
weis darauf sein, dass sie sich durch die Ver-
betrieblichung unter Druck gesetzt fühlen,
Konzessionen zu machen, die objektiv
nicht erforderlich sind, aber aufgrund der
Öffnungsklauseln leichter möglich werden.
Des Weiteren fällt auf, dass bei schlechter
Auftrags- und Umsatzlage die generelle Ab-
lehnung des Trends deutlich schwächer
ausfällt als im Durchschnitt, und der Anteil
der „zwiespältig“ Urteilenden erheblich
über dem Durchschnitt liegt. Dies kann so
interpretiert werden, dass sich die Be-
triebsräte angesichts manifester wirtschaft-
licher Probleme gezwungen sehen, die Ab-
weichungsmöglichkeiten auf der Basis von
Öffnungsklauseln in Anspruch zu nehmen,

sich aber über die Risiken und Nebenwir-
kungen durchaus im Klaren sind.

Zur genaueren Prüfung wurden den
Betriebsräten sechs Einschätzungen vorge-
geben. Dabei stimmt die überwältigende
Mehrheit der Betriebsräte (81 %) der Auf-
fassung zu, dass die Verbetrieblichung den
Arbeitgebern eher die Möglichkeit gibt,
ihre Interessen durchzusetzen (Tabelle 7).
Lediglich 17 % sehen dies nicht so. Des
Weiteren sind drei Viertel der Betriebsräte
der Auffassung, dass die Verbetrieblichung
zu unterschiedlichen Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen innerhalb des Ta-
rifbereichs führt. Doch lediglich knapp die
Hälfte der Betriebsräte (48 %) findet, dass
die Verbetrieblichung tatsächlich den un-
terschiedlichen betrieblichen Gegebenhei-
ten besser Rechnung trägt. Genau das dürf-
te die skeptisch-ablehnende Grundhaltung
der betrieblichen Interessenvertretungen
erklären.

Allerdings zeigen die weiteren Beurtei-
lungen, dass sich die Betriebsräte deswegen
nicht durchgängig als einflusslos und über-
fordert ansehen. Zwar stimmt über die
Hälfte (53 %) der Betriebsräte der Auffas-
sung zu, dass die Verbetrieblichung und
Dezentralisierung der Tarifpolitik eine wir-
kungsvolle Einflussnahme des Betriebsrats
kaum zulässt, aber immerhin widerspre-
chen 42 % dieser Einschätzung. Auch bei
der These, dass die Betriebsräte von der Ver-
betrieblichung überfordert werden, finden
wir eine ähnliche Polarisierung: Knapp die
Hälfte (48 %) stimmt dem zu, die andere
Hälfte (50 %) widerspricht. Und schließlich
findet auch die Aussage, dass die Verbe-
trieblichung dem Betriebsrat größere
Gestaltungsmöglichkeiten gibt, zu gleichen
Teilen (49 %) Befürworter wie Ablehner.

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass mit vier von fünf Betriebsräten eine
sehr deutliche Mehrheit dem Trend zur De-
zentralisierung und Verbetrieblichung
zwiespältig bis ablehnend gegenübersteht.
Im Vergleich zu den vorangegangen Befra-
gungen ist der Anteil der Betriebsräte, die
dies für „generell problematisch“ halten,
deutlich gestiegen.

6
Tarifpolitischer Handlungs-
bedarf

Die betrieblichen Interessenvertreter sehen
einen erheblichen tarifpolitischen Hand-

Tabelle 6: Beurteilung der Verbetrieblichung nach wirtschaftlicher 
Lage – Angaben der Betriebsräte in % –

Auftragslage
gut eher gut eher schlecht schlecht gesamt

zu begrüßen 16 9 11 2 12
zwiespältig 22 37 24 63 30
generell problematisch 58 49 63 35 53
weiß nicht 4 5 3 0 6

Umsatz
zu begrüßen 11 18 10 4 12
zwiespältig 24 34 30 68 30
generell problematisch 63 43 58 28 53
weiß nicht 3 6 3 0 6

Gewinn
zu begrüßen 13 17 9 6 12
zwiespältig 32 32 31 31 30
generell problematisch 54 48 54 63 53
weiß nicht 2 2 6 1 6

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
Hans Böckler
Stiftung

Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 7: Dezentralisierung und Verbetrieblichung der Tarifpolitik … 
– Angaben der Betriebsräte in % –

trifft zu trifft nicht zu
… gibt dem Arbeitgeber eher die Möglichkeit, 81 17

seine betrieblichen Interessen durchzusetzen
… führt zu unterschiedlichen Arbeits- und 75 22

Einkommensbedingungen innerhalb des Tarifbereichs
… lässt eine wirkungsvolle Einflussnahme 53 42

des Betriebsrats kaum zu
… gibt dem Betriebsrat größere Einfluss- und 49 49

Gestaltungsmöglichkeiten
… trägt den unterschiedlichen betrieblichen 48 49

Gegebenheiten besser Rechnung
…  überfordert den Betriebsrat 48 50

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
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lungsbedarf auf zahlreichen Regelungs-
feldern. Offensichtlich erhoffen sie sich von
betriebsübergreifenden Regelungen trotz
der fortschreitenden Verbetrieblichung
handfeste Entlastungswirkungen. Dabei
tritt eine klare Abstufung der tarifpoliti-
schen Handlungsfelder zutage (Tabelle 8).

An vorderster Stelle steht bei den Be-
triebsräten die Beschäftigungssicherung
(93 %), dicht gefolgt von der Sicherung der
Einkommen (89 %) und der Verteidigung
der tariflichen Arbeitszeit (81 %). Diese
hohe Bewertung reflektiert eindeutig den
aktuellen betrieblichen Problemdruck, der
sich in den vergangenen Monaten und Jah-
ren aufgrund des verschärften internatio-
nalen Wettbewerbsdrucks in Betrieben und
Branchen aufgebaut hat. In einer zweiten
Gruppe liegen die Bereiche Arbeitszeitfle-
xibilisierung, betrieblicher Leistungsdruck
und ungesicherte Beschäftigungsverhält-
nisse mit 69–71 % nah beieinander, die
ebenfalls einen unmittelbaren Bezug zum
wachsenden Druck auf die betrieblichen
Arbeits- und Einkommensstandards ha-
ben.

Einen sehr hohen Stellenwert hat in
den Augen der Betriebsräte auch die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, die eben-
falls von mehr als zwei Drittel der Befrag-
ten (69 %) genannt wird. Es schließt sich
ein Block mit personal- und sozialpoliti-
schen Zielsetzungen an. Er reicht von der
Sicherung der betrieblichen Altersversor-
gung (67 %) und der Weiterbildung (65 %)
über den betrieblichen Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz (62 %) bis zur Altersteil-
zeit (59 %).

Immerhin noch mehr als die Hälfte der
Betriebsräte (55 %) nennen die Ost/West-
Angleichung als wichtiges tarifpolitisches
Ziel. Gleichstellungs- und Gender-Main-
streaming-Fragen nennen knapp die Hälf-
te (44 %). Weit abgeschlagen folgt das
Handlungsfeld der Arbeitszeitverkürzung.
Weniger als ein Drittel (28 %) sieht dort ta-
rifpolitischen Handlungsbedarf. Zweifellos
steht dahinter die Erkenntnis, dass es ange-
sichts massiver Auseinandersetzungen um
Verlängerung und weitere Flexibilisierung
der Arbeitszeit vorrangig um die Verteidi-
gung der tariflichen Arbeitszeitstandards
und die Begrenzung der Flexi-Zumutun-
gen gehen muss.

In zahlreichen Handlungsfeldern sind
die Anteilswerte gegenüber der letzten Be-
fragung zum Teil deutlich gestiegen. Es ist

zu vermuten, dass dies auch auf den Me-
thodenwechsel von der schriftlichen  zur
mündlichen (telefonischen) Befragung
zurückzuführen ist.

7
Fazit

Die Ergebnisse der 4. WSI-Befragung von
Betriebs- und Personalräten bestätigen im
Großen und Ganzen das bereits bekannte
Bild einer differenzierten Gemengelage, in
der sich die betrieblichen Interessenvertre-
tungen befinden: Noch stabilisieren die 
Tarifverträge die Rahmenbedingungen der
Betriebsrätearbeit. Die Tarifbindung ist 
mit knapp 75 % immer noch so hoch, dass
sie in entscheidendem Ausmaß die Regu-
lierung der Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen in der Privatwirtschaft prägt;
dominant ist weiterhin der branchenbezo-
gene Flächentarifvertrag, an dem sich
ebenfalls die Mehrheit der nicht tarifge-
bundenen Betriebe mehr oder minder 
orientiert. Auch bei der Ausgliederung von
Betriebsteilen ist keine breite Flucht aus
dem Tarifvertrag zu beobachten, allerdings
kommt es häufig zum Wechsel des Tarif-
vertrages. Es gibt immer noch in nennens-
wertem Umfang übertarifliche Leistungen,
allerdings werden diese kontinuierlich ab-

gebaut. Damit einher geht Variabilisierung
der Einkommen, die zunehmend vom Be-
triebsergebnis abhängig gemacht werden.
Die Stütz- und Bindewirkung des Tarifver-
trages wird durch die anhaltende Verbe-
trieblichung der Tarifpolitik schrittweise
ausgehöhlt. Mittlerweile nutzen nach An-
gaben der Betriebsräte drei von vier Betrie-
ben die vorhandenen tariflichen Öffnungs-
und Differenzierungsklauseln. Aber auch
die jahrelange Praxis führt offenkundig
nicht zur Gewöhnung und Akzeptanz:
Mehr als 80 % der Betriebsräte stehen die-
ser Form von Dezentralisierung der Tarif-
politik skeptisch bis ablehnend gegenüber.
Das Wissen um die offenkundig erhebli-
chen Risiken und Nebenwirkungen hat den
Anteil der Kritiker gegenüber früheren Be-
fragungen noch einmal wachsen lassen.
Angesichts der wachsenden Gefährdung
tariflicher Standards setzen die betriebli-
chen Interessenvertretungen tarifpolitisch
in allererster Linie auf Sicherung des Er-
reichten (Beschäftigung, Einkommen, Ar-
beitszeit) sowie die Begrenzung der be-
trieblichen und sozialen Risiken (betriebli-
cher Leistungsdruck, ungesicherte Beschäf-
tigung). Dabei lassen sie jedoch positive
Gestaltungsfelder (Vereinbarkeit Beruf
und Familie, Weiterbildung) keineswegs
außer Acht.

Tabelle 8: Tarifpolitischer Handlungsbedarf 
– Angaben der Betriebsräte in % –
Handlungsfelder
Beschäftigungssicherung 93
Sicherung der Einkommen 89
Verteidigung der tariflichen Arbeitszeit 81
Arbeitszeitflexibilisierung 71
Begrenzung des betrieblichen Leistungsdrucks 70
Ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse 69
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 69
Sicherung der betrieblichen Altersversorgung 67
Weiterbildung 65
Betrieblicher Gesundheits- und Umweltschutz 62
Altersteilzeit 59
Angleichung der Ost- an die Westtarife 55
Einführung neuer Techniken und Arbeitsformen 51
Regelungen zur betrieblichen Umstrukturierung 50
Gleichstellung/Gender Mainstreaming 44
Ertragsabhängige Vergütung 41
Arbeitszeitverkürzung 28

davon:
– Abbau von Überstunden 86
– Wochenarbeitszeitverkürzung 71
– Jahresarbeitszeitverkürzung 55

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
Hans Böckler
Stiftung
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Vorankündigung

Die WSI-Mitteilungen 8/2005 – das Schwerpunktheft vor der voraussichtlichen 
Bundestagswahl:

Wirtschafts- und beschäftigungspolitische Aufgaben für die Zukunft

Die Ausgabe der WSI-Mitteilungen im August stellt aktuelle Reformvorschläge zur Lösung der wirtschafts-, beschäfti-
gungs- und sozialpolitischen Probleme auf den Prüfstand. Es lässt sich zeigen, dass die herrschenden Reformvorstellun-
gen weder die wirtschaftliche Schwäche überwinden noch den Arbeitsmarkt kurieren werden. Die Beiträge entwickeln
alternative Reformkonzepte nicht nur für eine gesamtwirtschaftliche Politikstrategie, sie zeigen auch Perspektiven für an-
dere zentrale sozial- und gesellschaftspolitische Bereiche auf. Geplant sind folgende Beiträge:

Reinhard Bispinck/ThorstenSchulten: Tarifpolitik unter Rot-Grün - und die künftigen Perspektiven

Silke Bothfeld: Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik

Eckhard Hein: Wirtschafts- und beschäftigungspolitische Aufgaben für die Zukunft

Eckhard Hein/Gustav Horn /Silke Tober/Achim Truger: Eine gesamtwirtschaftliche Politikstrategie für Deutschland 

Gustav Horn /Achim Truger: Eine Konsolidierungsstrategie für die öffentlichen Haushalte

Lothar Kamp/Nikolaus Simon: Mitbestimmung als Faktor nachhaltiger Unternehmensentwicklung

Simone Leiber/Rudolf Zwiener: Ein neues Finanzierungssystem für die Sozialversicherung

Christiane Lindecke: Von der Frauen- zur Familienpolitik und zum Gender Mainstreaming

Heide Pfarr: Arbeits- und Sozialrecht als Beschäftigungsbremse? - Regulierungsberatung statt Deregulierung

Claus Schäfer/AchimTruger: Ein neues Steuersystem für Deutschland 

Hartmut Seifert: Zeit für eine neue Arbeitszeitpolitik 

Astrid Ziegler: Die deutsche Wirtschaft und Aufgaben der Strukturpolitik für die nächsten Jahre 

Das Schwerpunktheft erscheint Ende August und kostet als Einzelexemplar 7,50 € (Mengenrabatt möglich – bitte anfra-
gen); Bestellmöglichkeiten per Schnell-Fax : 069-795010-12, Service-Telefon: 069-795010-96 und über Internet:
www.wsi.de oder http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/171.html.


